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1. Verwendung von Flussiggas auf Festivals

9

Vorteile, Nutzen

.......

« Flussiggas ist ein effektiver Energietrager,
schnell verfugbar und ortsveranderlich einsetzbar

« Wegen dieser Eigenschaften wird FlUssiggas auf Festivals sehr haufig ‘
eingesetzt, z. B. in Fahrzeugen (Food Trucks) und in Verkaufsstanden

« Es werden Flussiggasanlagen mit verschiedensten
Gasgeraten wie z. B. Herde, Grillgerate, Kocher,
Mandelbrenner, Crépe-Backgerate, Fritteusen,
Heizstrahler benutzt und Flussiggasflaschen gelagert
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2. Eigenschaften von Flussiggas und Gefahrdungen

* In einem Behalter (Flasche) flussige

- . Fullung max. ca. 80 % Flussigphase (20 % Gaspolster)
und gasformige Phase vorhanden

* |n der Gasphase brennbares Gas

 Extrem entzundbares Gas, bereits
ab ca. 2 Vol.-% explosionsfahig

wirksame
Zundquelle

 Farblos und damit unsichtbar

« Reines Flussiggas ist geruchlos, daher L
Beimischung von Geruchsstoff (,Odorierung®) ,
— ausgestromtes Gas kann festgestellt werden ~ A=
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2. Eigenschaften von Flussiggas und Gefahrdungen

Der Druck in den Behaltern (Flaschen) ist
ausschliel3lich temperaturabhangig, z. B.
Propan ca. 8 bar bei 20 °C bzw. ca. 13 bar bei 40 °C

Flussiggas ist leichter als Wasser und schwerer als Luft

« Hoher Luft- bzw. Sauerstoffbedarf bei der Verbrennung
von Flussiggas erforderlich

« Vorteil Propan: Gasformig bereits bei ca. - 42 °C
(Butan erst bei ca. 0 °C)

a
2

80° C

20 bar s

a

F

LKritisch, gefahrlich®
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2. Eigenschaften von Flussiggas und Gefahrdungen

Zundfahiges Gas-/Luft-Gemisch einer 11-kg-Flussiggasflasche
11 kg Propan

| (11ca. 0,5kg)

ca. 22 | Propan a
| (Volumenzunahme 1 : 260)
beim Verdampfen ca. 5.720 | Gasphase (reines Gas)
I (Berucksichtigung UEG — 5.720 | x 100/2,0)
UEG = Untere Explosionsgrenze, ca. 2 Vol.-%

ca. 286.000 | zundfahiges Gas-/Luft-Gemisch

(_) VKugeI mitd=8 m !!) _Geféhrliche expl_osionsféhige Atmosphare (g. e. A.)
in Raumen bereits ab 10 Liter !!

Pu::
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2. Eigenschaften von Flussiggas und Gefahrdungen

Insbesondere

* Brand- und Explosionsgefahr

* Durch starkes Erwarmen (z. B. Brand) kann es

- zu einem unkontrollierten Flussiggasaustritt
aus dem Sicherheitsventil kommen
und

- zum Bersten der Flasche / des Tanks kommen

« Ersticken bei Verdrangung des Luftsauerstoffs sowie )
Sicherheits-
Einatmen gesundheitsschadlicher Gase (z. B. giftiges CO) venti
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3. Beforderung von Flussiggasflaschen
mit Kraftfahrzeugen

Voraussetzungen
(— fur Freistellungen von einigen Vorschriften des ADR)

« Beforderungen in Verbindung mit der Haupttatigkeit;
z. B. Lieferungen fur den und Rucklieferungen zum
sofortigen Verbrauch (— keine Weitergabe an Kollegen)

« Beforderung bis max. 333 kg FlUssiggas (Nettomasse);
z. B. 10 x 33-kg-Flussiggasflaschen,
30 x 11-kg-Flussiggasflaschen
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3. Beforderung von Flussiggasflaschen mit Kraftfahrzeugen

Anforderungen (fur jede Beforderung bis max. 333 kg Flussiggas,
in Verbindung mit der Haupttatigkeit), insbesondere
- Unterweisung, z. B. Fahrzeugfuhrer, Beteiligte

 Dichtheit Flaschenventile gewahrleisten
« Schutz der Flaschenventile, z. B. Kappe, Kragen, Schutzkiste
- Beforderung vorzugsweise in offenen oder gut belufteten KFZ

- Geeignete Ladungssicherung, z. B. Spanngurte

« Vermeidung von zu hoher Erwarmung
(— Flaschen nur zur Beforderung im KFZ lassen)

« Verbot offenes Feuer, Rauchverbot etc.

. _ . Bei Weitergabe der Flaschen an Diritte
« Feuerloscher (mind. 2 kg ABC-Loschpulver) _, Beforderungspapier erforderlich
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4. Lagerung von Flussiggasflaschen

Lagern: Aufbewahren zur spateren
Verwendung (i. d. R. > 24 Stunden)

Generell qilt:

* Mehr als eine Flasche oder mehr als 50 kg
Flussiggas sind in einem Lager aufzubewahren

« Lagerung von Flaschen vorzugsweise
im Freien (vor Lagerung in Raumen)

Auf Festivals konnen ein zentrales Lager oder
mehrere zentrale Lager sinnvoll sein

Allgemeine
Schutzmag-
nahmen

Weitere
Schutzmaf-
nahmen

Spezifische
SchutzmaB-
nahmen fiir
Grofimengen

Geforderte SchutzmaRnahmen in
Abhangigkeit von der Lagermenge

Fliissiggas in Fliissiggasflaschen

eine Fliissig-
gasflasche
oder max.

50kg *

mehr als eine
Flilssiggas-
flasche oder
mehr als
50kg, biszu
200kg

X

> 200kg

anzuwenden.

*) Beim Uberschreiten einer der beiden Mengen ist die nachste Spalte

200 kg = 18 Flaschen mit jeweils 11 kg Flllgewicht
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4. Lagerung von Flussiggasflaschen

Allgemeine SchutzmaRnahmen (Lagermenge bis 200 kQ)

 Lagerverbot: In Verkehrswegen wie z. B. in Flucht- und
Rettungswegen, Treppenraumen, Durchgangen

* Vorzugsweise immer Dichtheit der Flaschenventile mit
z. B. Lecksuchspray kontrollieren, insbesondere bei

teilentleerten Flaschen (vor der Ruckfuhrung in das Lager)

Beurteilung im Einzelfall,
ob Kette etc. erforderlich ist

« Sichern gegen Umfallen oder Herabfallen
(moglichst ebene und feste Aufstellflachen)

« Schutz der Flaschenventile gewahrleisten

 |Immer stehend lagern

; —
e, -
i, .
Nt —
5 - 3 - i
i = r i y -
gy, T - = b
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Flissiggasanlage

4. Lagerung von Flussiggasflaschen

Allgemeine SchutzmaRnahmen (Lagermenge bis 200 kg)

ECE—

D-PO06 | Zutritt fiir Unbefugte verboten
(aus DIN 4844-2 ,Graphische
Symbole - Sicherheitsfarben und
Sicherheitszeichen — Teil 2“ Aus-
gabe November 2021)

* Einhaltung von Mindestabstanden zu Warme- und
moglichen Zundquellen wie z. B. heil3e Oberflachen,
offenes Feuer und Flammen (i. d. R. mind. 0,7 m)

P0OO3 Keine offene Flamme; Feuer,
offene Ziindquelle und Rauchen
verboten

 (Generelles Rauchverbot

v

« Kennzeichnung des Lagers
(s. Piktogramme, deutlich erkennbar und dauerhatft)

DW021 | Warnung vor explosionsfihiger
Atmosphare

* Ausreichende Beluftung und Beleuchtung (mind. 50 Lux)

W029 Warnung vor Gasflaschen

« Sicherung gegen Zugriff und Zugang Unbefugter

« Unterweisung, Beauftragung des Lager-Personals
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4. Lagerung von Flussiggasflaschen

Weitere (zusatzliche) SchutzmaRnahmen bei Lagerung im Freien
(Lagermenge bis zu 200 kq)

* Einhalten des Gefahrenbereichs, z. B. keine Gruben, §
Kanale, Abflusse, tiefer gelegene Raume etc.

—1
Im Freien: Fissiggasaniage
e ®
A®A
o

|
« Sicherheitsabstand von mind. 5 Meter zu rz

brandgefahrdeten Anlagen und Einrichtungen Beispielhafte. ordnunasaemae Lagerung.
_ eispielhafte, ordnungsgemale Lagerung
(z. B. Lager mit brennbaren Stoffen) von Fliissiggasflaschen im Freien
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4. Lagerung von Flussiggasflaschen

Weitere (zusatzliche) SchutzmaRBRnahmen bei Lagerung in Raumen
(Lagermenge bis zu 200 kq)

« Vorzugsweise Lagerung in Lagerraumen (getrennt von Arbeitsraumen)

« Einhalten des Gefahrenbereichs, z. B. keine Gruben,
Kanale, Abflusse, Kellerzugange, tiefer gelegene Raume etc.

« Beim Lagerraum < 20 m? ist der gesamte Raum Gefahrenbereich

* Ausreichende BellUftung gewahrleisten, z. B. Querliftung
mit jeweils mind. 100 cm? Offnungsflache ins Freie ="

» Abtrennungen durch mind. feuerhemmende Bauteile (F30) e

« Bodenbelage mind. schwer entflammbair,
bei mehr als 5 Flaschen nicht brennbar

Beispielhafte, ordnungsgemalie Lagerung von
Flussiggasflaschen im Lagerraum = 20 m?
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4. Lagerung von Flussiggasflaschen

Weitere (zusatzliche) SchutzmaRnahmen bei Lagerung

* In Arbeitsraumen (Lagermenge bis zu 200 kg) wie z. B. in Kichen, Verkaufsraumen:
Ausschliefdlich im Sicherheitsschrank (DIN EN 14470-2) mit 10-fachem Luftwechsel/Stunde

* In Raumen unter Erdgleiche (z. B. in Kellerraumen): Grundsatzlich verboten,
mogliche Ausnahmen siehe TRGS 510
(z. B. techn. Luftung mit 2-fachem Luftwechsel/Stunde und Alarm fur Ausfall)

 Lagermenge > 200 kg (z. B. mehr als 18 Flaschen mit jeweils 11 kg Fullgewicht):
zusatzliche Mallhahmen z. B. zum Brandschutz
gemal TRGS 510 sowie Kennzeichnung

Weitere Anforderungen und Hinweise siehe

Technische Regeln Lagerung von Gefahrstoffen
fiir Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behdltern

TRGS 510
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5. Pflichten des Betreibers von Flussiggasanlagen

« Gefahrdungsbeurteilung durchfuhren und dokumentieren

« Zoneneinteilung durchfuhren und
ggf. Explosionsschutzdokument erstellen

- Betriebsanweisung am Arbeitsplatz bereitstellen

« Unterweisung der Beschaftigten durchfuhren und dokumentieren
(vor Aufnahme der Tatigkeit und mind. einmal jahrlich) = e

« Ermittlung und Festlegung der Voraussetzungen der zur Prufung
beauftragten befahigten Personen

« Veranlassung der Durchfuhrung sicherheitstechnischer Prufungen
der Flussiggasanlage durch ,zur Prufung befahigte Personen” mit
Dokumentation

* Nur geprufte Flussiggasanlagen benutzen

O
¥ DGUV
Deutsche Gesetziche

DGUV Grundsatz 310-003

Juni 2023

Beispielhafte Handlungshilfen
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5. Pflichten des Betreibers -

Beispielhafte, regelkonforme 11-kg-Flaschenanlage im Fahrzeug

Luftungsoffnung
im Bodenbereich:
Standig offen =
- Tag und Nacht,
M flar moglichen

i Gasaustritt

@ Von aufien zugdnglicher Flaschen-
schrank, gasdicht zum Innenraum

B Flaschenschrank oder -kasten mit
ausreichender (mind. 20 min) Feuer-
widerstandsfﬁhigkeit zum Innenraum

® Liiftungsdffnung ins Freie
(mind. 100 cm?)

® Flaschen-Halterungen zum Fixieren der
Flissiggasflaschen

0O Zweistufige Sicherheitsdruckregel-
einrichtung ,,S2SR” (Safety two Stages
Regulator - bisherige Bezeichnung:
Uberdrucksicherheitseinrichtung
(UDS)) mit Sichtanzeige und
Manometer

@ Schlauchleitung max. 40 ¢cm

O Fest verlegte Rohrleitung

® Mind. 2 Liiftungseinrichtungen;
Grofe jeweils mind. 100 em?

© Verbrauchseinrichtung (Gasgerat) mit
Flammeniiberwachungseinrichtungen
(Thermoelektrische Ziindsicherungen),
Anschlussdruck 50 mbar

ggf. auch 30 mbar

@® Absperreinrichtung im Fahrzeug-
innenraum (vor jedem Gasgerat,
leicht zuganglich)
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5. Pflichten des Betreibers -
Regelkonforme, ortsveranderliche
Flaschenanlagen im Freien

Auler den abgebildeten
Sicherheitseinrichtungen
ist zusatzlich zu beachten:

« Gefahrenbereiche beurteilen und
festlegen, ggf. Zonen einhalten

» FlUssiggasanlage nicht offentlich
zugangig oder z. B. Stellteile der
Versorgungsanlage gegen unbefugten
Zugriff Dritter sichern (z. B. mittels
abschlie3barem Flaschenschrank)

11-kg-Flaschenanlage im Freien bzw. im Marktstand etc. mit
Schlauchleitung ldnger als 40 cm

@ Zweistufige Sicherheitsdruckregeleinrichtung ,,S2SR” (Safety two Stages
Regulator - bisherige Bezeichnung: Uberdrucksicherheitseinrichtung (UDS)) mit
Sichtanzeige und Manometer

@ Schlauchbruchsicherung (SBS)
© Schlauchleitung langer als 40 cm

@ Verbrauchseinrichtung (Gasgerat) mit Flammeniiberwachungseinrichtungen
(Thermoelektrische Ziindsicherungen)
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5. Pflichten des Betreibers —
Wechsel, Anschluss von Flussiggasflaschen (Dichtheitskontrolle)

Dichtheitskontrolle der

Anschlussverbindung

vor Inbetriebnahme unter Druck
mit schaumbildenden Mittel

(z. B. Lecksuchspray)

— Druck: Flaschen-Absperrventil gedffnet
und Stellgerat am Gasgerat geschlossen
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5. Pflichten des Betreibers - Prufungen

e Durchfuhrung der Prafungen durch eine zur Prafung befahigte Personen

« Wiederkehrende Prifungen (Pruffristen):
- FlUssiggasanlagen in oder an Fahrzeugen und Anhangefahrzeugen
— mind. alle 2 Jahre
- Ortsveranderliche Flaschenanlagen im Freien
— mind. alle 2 Jahre

« Prufumfang: sichere Installation und Aufstellung,
Dichtheit und sichere Funktion

« Dokumentation der Prufungen
(Vorhalten des letzten Nachweises am Einsatzort z. B. Festival)

« Prifplaketten oder dgl. sind nicht erforderlich,
sie konnen jedoch zusatzlich angebracht werden
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5. Pflichten Betreiber - Pruf

Juni 2023

310-003

& DGUV

Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung
Spitzenverband

DGUV Grundsatz 310-003

Priifaufzeichnung” iiber

die Priifung von Fliissiggas-

anlagen zu Brennzwecken

in oder an Fahrzeugen

* soweif /@ aus rwssiggasriascnen versolgi
werden oder

¢ soweit sie aus dauernd fest mit dem
Fahrzeug verbundenen Brenngastanks
versorgt werden

nach § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV
durch eine zur Priifung befzhigte Person

) bestenend aus Blatt|,,Sammblatt* und Blatt Il Prufefund*

D ——

Blatt| —

Stammblatt
(4 Seiten)

Priifaufzeichnung
Blattl

Stammblatt

zur Flussiggasanlage zu Brennzwecken in oder an Fahrzeugen

furdas Fahrzeug  Hersteller:

I
~

Tvp:
Fahrzeug-ldentifizierungsnummer:

Kennzeichen des Fahrzeugs:

mit folgender Flussiggasanlage:

Versargungsanlage
0 he Drucl (F
Anzahl 2 Skg Fullgewicht, a11kg Fallgawicht, 333 kg Fullgewicht

Aufstellung: [~ in nurven auBen zuganglichen Kasten ader Schrinken
[ in einem am Fahrzeug montierten Kasten/Schrank auferhalb des Fahz euginnenraumes
[~ in einem Flaschenschrank im Freien
[~ Sonstige

[~ Loftungssffnung (mindestens 100 cm?) im Boden oder unmittelbar Ober der Bodenoberfliche am Kasten/Schrank
wvorhanden

[~ Beschaffenheit Flaschenkasten im Inneren zum Fahrzeug hin aus Baustoffen mit ausreichender Feuerwiderstands-

fahigkeit von mind. 20 Minuten

[~ Keine (2. B Heizgerate, E installationen, usw.) im Flaschenkasten vorhanden

Dauwernd fest mit dem Fahrzeug verbundene Brenngastanks:
Anzahl. a Liter Inhalt
a Liter Inhalt

Brenngastank Nr. 1:

Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung |v ‘

BG-Grundsatz

Priifbescheinigung*) iiber die Priifung
von Fliissiggasanlagen zu Brennzwecken
in Fahrzeugen

nach §§ 33 und 38 der Unfallverhiitungsvorschrift
NVerwendung von Fliissiggas“ (BGV D34)

*) bestehend aus Blatt | ,Stammblatt® und Blatt Il .Priifbefund*

Hersteller: Fabrikationsnummer: Herstelljahr:
Nr. 2:
Hersteller: Fabrikationsnummer. Herstelljahr:
Konformitatserklarungvorhanden? | ja | nein
Bei ej im Gehduse:
Aufstellung: [ ausreichend groBer Zugriffs- und Bewegungsbereich for sicheres Betanken um den Fullanschluss
vorhanden
[~ Lufrungsoffnung (mindestens 100 cm?) am Gehduse vorhanden
[~ Keine (z. B Heizgerate, -installationen, usw.) im Gehause vorhanden

[~ Feuerwiderstandsfahigkeit des Gehiuses

P —

Priifaufzeichnung

aufzeichnung fur Anlagen in Fahrzeugen

Blartll

Prufbefund

uber die Profung der Fl
durch eine zur Prufung befihigte Person fur Fldssiggasaniagen gems § 2 Abs. 6 BetrSich und TRBS 1203 Ziffer 4.2

ken in oder an Fahrzeugen

firdas Fahrizeug  Hersteller:

Blatt Il —
Prufbefund

Typr
Fahrzeug-ldentifizierungsnummer:

Kennzeichen des Fahrzeugs:

mit folgender A siehe hnung Blatt |, St blatt*
Die Flussiggasanlage entspricht — nicht — den technischen Daten des Stammblattes.

Die Flussiggasanlage wurde wie folgt gedndert

Nach Anhang 3 Abschnitt 2 BerrSichV wurde die Flussiggasanlage wie folgt geproft:

[ varderersten Inbetriebnahme die zusammengebaute Anlage (§ 14 Absatz 1 BetrSichV)
[ wiederkehrend nach den in Tabelle 1 genannten Hochstfristen fur Prufungen (§ 14 Absatz 2 BetrSichV)

[~ nach prufpflichtigen A r Wi i (§ 14 Absatz 3 Satz 1 BelrSichV), z. B. prufpflichtige Anderun-
gen infolge Instandsezungsarbeiten
[~ nach nlichen Ereigni 0 (5 14 Absatz 3 Satz 2 BetrSichV), z. B. nach BrandunFfallen

oder Betriebsunterbrachungen von mehr als einem Jahr

auf sichere Installation und Aufstellung, Dichtheit und sichere Funktion.

[ Prufaufzeichnung/-bescheinigung nach § 17 und Anhang 2 BetrSichV fur Brenngastank(s) lagvor.

Befund und erforderliche Mafinahmen Méngel behoben am | Mé#ngel behoben durch

Bestehende Méngel|?

Brenngastank(s) komosionsfrei: [ Ja [T Nein

[~ Die i erflllt die des § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.
Nachpriifung nicht erforderlich Einem Weiterbetrieb stehen keine Bedenken entgegen

Spatester Termin der nachsten wiederkehrenden Profung: !

[ DieFlussiggasanlage erfilllt nicht die Anforderungen des § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.
Nachpriifung erforderlich. Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken entgegen.

-
O

(Datusm) (Prmenstempel) (Unterschrft derzue Profung befahigten Person)

Fruhere Ausgabe des Prufnachweises — BGG 935
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5. Pflichten Betreiber -

die Priifung von Fliissiggas-
anlagen zu Brennzwecken

Prufaufzeichnung fur Anlagen in Fahrzeugen

» soweit sie aus Fliissiggasflaschen versorgt
n oder

* soweit sie aus dauernd fest mit dem
erbunden

Blatt Il — Auszug Priifbefund

durch eine zur Priifung beféhigte Person

) e

| | Die FIUSsiggaSanlag@ie Anforderungen des § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.
Nachprifung nicht erforderlich. Einem Weiterbetrieb stehen keine Bedenken entgegen

Spdtester Termin der ndachsten wiederkehrenden Priifung: /
| | Die FIUSsiggaSanlaie Anforderungen des § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.
Nachpriifung erforderlich. Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken entgegen.

Empfehlung fur Veranstalter, Sicherheitspersonen etc.:

» Sichtkontrolle der Flussiggasanlage auf augenscheinliche Mangel (z. B. fehlende Sicherheitseinrichtungen,
ordnungsgemalde Aufstellung, Lecksuchspray fur Dichtheitskontrolle Flaschenwechsel vorhanden) und

» Einsichtnahme in die Prufaufzeichnung (z. B. Mangelfrei, Bedenken gegen Weiterbetrieb)
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5. Pflichten des Betreibers - Prufaufzeichnung pGuv Grundsatz 310-005

2 Verbrauchsanlage
21 Druckregeleinrichtung (bei ortsfesten Druckgasbehdlteranlagen erste und ggf. zweite Stufe)

Aus- | maxi- Eindichtung gegen unzuldssig hchen Druckanstieg
gangs- | maler oderDruckabfallz. B. . —
. druck | Durch-
Prifaufzeichnung in fluss | OPSO/UPSO | 2-stufige Sicherheitsdruck .
v DGUV Blatt | Hersteller Yp Herstelldatum | mbar |inkg/h| und PRV regeleinrichtung (S25R) Priifaufzeichnung
Blatt Il
Deutoihs Gessisiicha o Nied erdruckaniagen (<100 mbar)
Unfallversicherung Prufbefund
Spitzenverband [™  FAussiggasanlage, die aus einer oder mehreren Flussiggasflaschen versorgt wird u [ | Uber die Profung iner
I" Bussgasvemuensaniag, e aus o orsfston Ockgspenaterverorg s I~ Fossiggasanlage,di s sinar ocer mahvaren Flssiggasfaseele) versorgtwid
310-005 1 il [~ Flossiggasverbrauchsanlage, die aus einem ortsfesten Druckgasbehalter versargt wird,
durch eine zur Prufung befahigte Person fur Flussiggasaniagen gemat § 2 Abs. 6 BatrSichV und TRBS 1203 Ziffer 4.2
DGUV Grundsatz 310-005 e
Beweiben,  Fima
Aus maxis Betreiber: Firma:
Strafy g . X
rafe gangs- | maler 1-stuflger Mittet Abr.fFestplaw/ Baustelle:
e = druck | Durch- druckregler mit
in fluss Schlauchbruch- Strafe:
Tal-Nr Hersteller e Herstelldatum | mbar | inkgrh | OPSO und PRY sicherung
o . ) PLZ: ort:
Priifaufzeichnung’ Mitteldruckanbgen ToL e
. o
iiber die Priifung von
] ] mlllnlggndarFll.l§§|ggusanIageﬂFILlss\ggxsverhmu(hsamagp siehe Prifaufzeichnung Blatt |, Stammblatt.
s . 1 Versorgungsanlage [ DieR hsanlage entspricht den technischen Daten des Stammblattes.
.
FIUSSIggasanlagen zu 1.1 Angeschlossene Fllissiggasflasche(n): u u | Die i hsanlage entspricht nicht den technischen Daten des Stammblattes.
Brennzwecken Anzahl: 2 SkgFullgewicht, Die R A hsanlage wurde wie folgt gesndert:
: iissiggasflaschen 3 11kgFuligewich:,
22 Leitngen
3 33 ke Fullgewich
versorgt werden oder 33 ke Fullgewicht, 22,4 testveriagte Rohriekungen Nach Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV wurde die Flissiggasanlage wie folgt geprift:
P . a kg Fuligewicht : = .
derersten die Anlage (§ 14 Absaz 1 BenSichV)
iissiggasverbrauchs- wr
gg Aufstellung: —_J/’\ Durchmesser Druck [ wiederkehrend nach den in Tabelle 1 genannten Hochstfristen fur Profungen (§ 14 Absatz 2 BetrSichV)
i Linge i Komosionsschutz | inb v
anlagen zu Brennzwecke e — nmn e LTl BT ® | I nach profpfichtigen Anderungen vor Wiederinbetriebnahme (§ 14 Absatz 3 Satz 1 BetiSich), z B. profpflichtige Anderun-
- lungder | im Sicherheits- | schiieSbaren |  mitver-
P ey T e . geninfolge Instandsetzungsarbeiten
Fllssiggas- Flaschen- 0 a‘ ‘ I [ nach auBergewohnlichen Eraignissn vorWiederinbetriebnahme (§ 14 Absatz 3 Satz 2 BetrSichV), z. B. nach Brandunfallen
behiltern versorgt werden flasche(n) | DINEN 14470-2 | schrank | Schutzhaube 6 S e ‘te n oder Betriebsunterbrechungen von mehr als einem Jahr
—— auf sic und Dichtheit und sic ion.
nach § 14 undAnhangBAbschnlttZ BetrSichV - - - | //'
im Raum l—'—_y/h
durch eine zur Priifiino ~ ] L} L] [~ Prifaufzeic _bescheinigung nach § 17 und Anhang 2 BetrSichV fur den ortsfesten Druckgasbehalter lag vor.

Befund und erforderliche MaBnahmen Mingel behoben am | Mangel behoben durch

te FIUSS’ggasanlagen Entnahmeaus: [~ Gasphase [~ Alssigphase

[~ Einzelflasche

au con ta ln e rn | Fussiggasfiaschen gleichzeitig; Anzahk

™ Russiggasflaschen mit Umschaltainrichtung

sverénderllche -

1.2 Ortsfester Druckgasbehilter:

fiir z. B. ortsfes
FIUssiggasanIa

gen in B
uten, ort

n ‘ ,lege n m ’t Z. B . Hersteller: Herstell-Nez I Die Alussiggasanlage erfUllt die Anforderungen des § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BelrSich\.
Im f'ele Nachprafung nicht erforderlich. Einem Welterbetrieb stahen keine Bedenken entgegen
a n ag Herstelljahr: Rauminhalt: ! _
a SC e n G I’I II Spatester Termin der nachsten wiederkehranden Prufung: i
Brater ‘ :Ocher Konformitatserklarungvomanden? [Tja [~ nein [ Die FfUllt nicht die des § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.
’ZStra er Na(hplﬂfunguﬂmﬁam(h Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken entgegen.
e [ oberirdisch im Freien ™ oberirdisch im Raum [ halboberirdisch [~ erdgedeckt

Bei menreren Druckgasbehaltem Sonderblatt anlegen.

')
N
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5. Prufer-Datenbank (— zur Prufung befahigte Personen)

Welche Fliissiggasanlage soll gepriift werden? Wahlen Sie aus:

Priifung nach:

DGUV-Grundsatz 310-003 (Fliissiggasanlagen in oder an Fahrzeugen)

O Flissiggasanlagen zum Heizen/Kiihlen

O Fliissiggasanlagen in Hihnchengrillwagen
O Fliissiggasanlagen des Schaustellergewerbes bzw. Gastgewerbes (Mandelbrenner, Kocher, Grill, Fritteuse,

Brater etc.)

DGUV-Grundsatz 310-005 (Fliissiggasanlagen und
Fliissiggasverbrauchsanlagen mit Versorgung aus Fliissiggasflaschen oder

ortsfesten Druckgasbehaltern)

O Flaschen-, Behélteranlagen der Gastronomie/Schausteller (Kocher, Herd, Grill, Brater, Terrassenheizstrahler

www.bgn-branchenwissen.de

etc.)

Bitte geben Sie den Postleitzahlenbereich in einem Intervall von z. B. 40000 bis 50000 ein, um eine moglichst

grofie Trefferliste zu erhalten.

PLZ-Bereich: von | 00000 ‘ bis ‘ 99999 ‘ <Prﬁfersuchen >>
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6. Mogliche Vorgaben des Veranstalters fur Betreiber
von Flussiggasanlagen z. B. im Rahmen des Vertrags

Empfehlung an den Veranstalter:

Bereits im Vorfeld die Betreiber von Flussiggasanlagen
auf die zu beachtenden Anforderungen hinweisen, z. B.

« im Rahmen des regionalen Vertrags (Vertragsrecht, z. B. Dienstleistungsvertrag) und / oder
« mittels (individuellem) Merkblatt mit den relevanten Anforderungen

Textvorschlag Vertrag
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6. Mogliche Vorgaben des Veranstalters fur Betreiber
von Flussiggasanlagen z. B. im Rahmen des Vertrags

Textvorschlag Vertrag

Um die sichere Verwendung von Flussiggasanlagen zu gewahrleisten, sind flissiggasspezifische Vorschriften und Regelungen
aus z. B. der Betriebssicherheitsverordnung sowie der DGUV Regel 110-010 ,Verwendung von Flussiggas® zu beachten.
Wesentliche Anforderungen hieraus sind die

» Installation der anlagenspezifischen Sicherheitseinrichtungen,

» Einhaltung der Gefahrenbereiche,

Durchfuhrung wiederkehrender Prufungen mit Dokumentation durch eine zur Prufung befahigte Person sowie

« jahrliche Unterweisung der Beschaftigten mit Dokumentation (z. B. zur Inbetriebnahme, zum Flaschenwechsel mit
Lecksuchspray, bei Storungen und Mangeln).

» Flussiggas-Flaschenanlagen mit z. B. Herd, Grillgerat, Kocher, Mandelbrenner, Crépe-Backgerate, Fritteusen, Heizstrahler
mussen mindestens alle zwei Jahre gepruft werden, bescheinigt in der Prufaufzeichnung DGUV Grundsatz 310-005,

» Flussiggasanlagen in und an Fahrzeugen (auch in und an Anhangefahrzeugen) mussen mindestens alle zwei Jahre gepruft
werden, bescheinigt in der Prufaufzeichnung DGUV Grundsatz 310-003.

» Es durfen nur nach den oben genannten Prufaufzeichnungen mangelfreie Flussiggasanlagen verwendet werden, deren
Prifung nicht alter als zwei Jahre ist.
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6.

Mogliche Vorgaben des Veranstalters fur Betreiber
von Flussiggasanlagen z. B. im Rahmen des Vertrags

Tipp und Nutzen

Der Veranstalter kann sich von den Betreibern eine Kopie der entsprechenden Priufaufzeichnung bereits
vorab zusenden lassen oder innerhalb des Aufbaus (spatestens kurz vor Veranstaltungsbeginn) einsehen
und z. B. die Vollstandigkeit der Dokumentation und die Mangelfreiheit der Flissiggasanlage kontrollieren.

Bei Einhaltung der oben genannten Hinweise und Anforderungen durften nur noch geprufte und
mangelfreie Flussiggasanlagen vor Ort sein und verwendet werden.

Ein fur alle Beteiligten ,lastiges® Diskutieren mit Beurteilung der Mangel (wer kann das fachlich?)
wahrend der Veranstaltung wirde zumeist entfallen.

Die BGN bietet im Einzelfall Flissiggasschulungen fur z. B. Mitgliedsbetriebe direkt vor Ort an. Diese
konnen in der Regel Uber die Betreiber, ggf. auch Veranstalter oder Sicherheitspersonen, initiiert werden.
Die Teilnehmenden (z. B. Betreiber) konnen eine Teilnahmebescheinigung erhalten, die der Veranstalter
zusatzlich mit in den Vertrag als Voraussetzung aufnehmen kann (bereits Ofters praktiziert).

Unfallschwerpunkt Nr. 1 ist der Flaschenwechsel bzw. die Inbetriebnahme der Flussiggasanlage
aufgrund zumeist nicht durchgefuhrter Dichtheitskontrolle der Anschlussverbindung(en)
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7. Weitere Informationen, Medien sowie
DGUV Regel 110-010 ,,Flussiggas‘ und Prufaufzeichnungen

W DGUV

Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung
Spitzenverband

~ 110-010

Fliissiggas

Dezember 2022

¥ DGUV

Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung
Spitzenverband

310-003

DGUV Grundsatz 310-003

Priifaufzeichnung” iiber
die Priifung von Fliissiggas-
anlagen zu Brennzwecken
in oder an Fahrzeugen

* soweit sie aus Fliissiggasflaschen versorgt
werden oder

* soweit sie aus dauernd fest mit dem
Fahrzeug verbundenen Brenngastanks
versorgt werden

nach § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV
durch eine zur Priifung befahigte Person

*) bestehend aus Blatt I, Stammblatt™ und Blatt Il , Prafbefund*

4

®

Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name / Telefonnummer
Arbeitsplatz/Tatigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

Betriebsanweisung
Wechsel von
Flussiggasflaschen

1. Anwendungsbereich

Sachgemifer und sicheren Wechsel von Fliissiggasflaschen

2. Gefahren fiir Mensch und Umwelt
Extrem entzindbares, farbloses Gas, mit wahmehmbarem Geruch
Flissiggas ist schwerer als Luft
Bei geringer i mit der L undfahig
Flaschendruck ist abhéngig von der Gas- bzw. Umgebungstemperatur
Brand-, Verpuffungs- und Explosionsgefahr

DerF

darf nur von

3. Schutzmanahmen und Verhaltensregeln

Personen ihrt werden

Name / Logo
des Betriebes

d
(mind. 0.5 m) des F

Beim F ind im lils bzw. der D: i des
Hochdruckschlauches verboten.
Zuerst das F i Elasche fest zudrehen (Drehri rechts)

Die Uberwurimutter der Druckregeleinrichtung (bei z. B. 5-, 11-kg-F baw. des t

hi
2. B. durch Betrieb der Gasverbrauchseinrichtung.

Flaschenanlagen) vorsichtig [6sen {Drehrichtung rechts)
Zum Schutz des Flaschenventils und der entleerten Flasche sind die

(bei 2. B. 33kg-

Flaschenventil
33 kg Flasche

Branchenwissen

Juni 2023

Fliissiggas- und Erdgasanlagen

Flaschenventil
5-, 11 kg Flasche

ritfan Nar Nichirinn hafindat cich im

www.bgn-branchenwissen.de
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Vorschriften und Regelungen sind nicht immer allgemeinverstandlich
verfasst und auf die zu verwendete Flussiggasanlage angepasst.

Diese Beratungshilfe ist eine Zusammenfassung wesentlicher Anforderungen
aus den einschlagigen Vorschriften und Regelungen und erhebt keinen
Anspruch auf Vollstandigkeit, weil unterschiedliche ortliche Verhaltnisse,
individuelle betriebsspezifische Gefahrdungen und Besonderheiten vorliegen
konnen, die berucksichtigt werden mussen.
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Haben Sie noch Fragen?

Unter www.bgn.de

Technischer Aufsichtsdienst (TAD-Hotline)

- *
Aufsichtsperson der BGN suchen Fon: 0621 4456-3517
Fax: 0800 1977553-16228
Gewerbe: praevention@bgn.de
| bitte auswahlen hd

Pnstleitzahl:l:l

“Aufsichtspersonen sind Mitarbeiter der BGN (Pravention), die Mitgliedsbetriebe in allen Fragen der Arbeitssicherheit und des
Gesundheitsschutzes beraten und die Einhaltung der Vorschriften dberwachen.



	Sichere Verwendung von Flüssiggas auf Festivals -��Beratungshilfe �für Veranstalter, Sicherheitspersonen und Betreiber
	Inhalte
	1.  Verwendung von Flüssiggas auf Festivals
	2.  Eigenschaften von Flüssiggas und Gefährdungen
	2.  Eigenschaften von Flüssiggas und Gefährdungen
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	4.  Lagerung von Flüssiggasflaschen 
	4.  Lagerung von Flüssiggasflaschen 
	4.  Lagerung von Flüssiggasflaschen 
	4.  Lagerung von Flüssiggasflaschen
	4.  Lagerung von Flüssiggasflaschen
	4.  Lagerung von Flüssiggasflaschen
	5.  Pflichten des Betreibers von Flüssiggasanlagen
	5.  Pflichten des Betreibers -                                                          �     Beispielhafte, regelkonforme 11-kg-Flaschenanlage im Fahrzeug
	5.  Pflichten des Betreibers - �     Regelkonforme, ortsveränderliche �     Flaschenanlagen im Freien
	5.  Pflichten des Betreibers –�     Wechsel, Anschluss von Flüssiggasflaschen (Dichtheitskontrolle)
	5.  Pflichten des Betreibers - Prüfungen
	5.  Pflichten Betreiber - Prüfaufzeichnung für Anlagen in Fahrzeugen
	5.  Pflichten Betreiber -                                                        �     Prüfaufzeichnung für Anlagen in Fahrzeugen
	Foliennummer 23
	5.  Prüfer-Datenbank (→ zur Prüfung befähigte Personen)
	6.  Mögliche Vorgaben des Veranstalters für Betreiber �     von Flüssiggasanlagen z. B. im Rahmen des Vertrags
	6.  Mögliche Vorgaben des Veranstalters für Betreiber �     von Flüssiggasanlagen z. B. im Rahmen des Vertrags
	6.  Mögliche Vorgaben des Veranstalters für Betreiber �     von Flüssiggasanlagen z. B. im Rahmen des Vertrags
	7.  Weitere Informationen, Medien sowie �     DGUV Regel 110-010 „Flüssiggas“ und Prüfaufzeichnungen
	Foliennummer 29
	Foliennummer 30

